
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER UMBRELLA COMPUTER AG 

 

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten in allen jenen Punkten, die nicht schriftlich in anderer Weise geregelt sind. 

Offerten 

Wenn bei Offerten der Umbrella Computer AG keine Gültigkeitsdauer angegeben ist, gelten die Angebote während 20 Tagen. 

Vorbehalten bleiben unvorhergesehene Änderungen der Einkaufspreise, der Währungskurse oder der Fiskalabgaben. 

Preise 

Die Preise richten sich nach der schriftlichen Offerte der Umbrella Computer AG bzw., falls die Offerte den Preis nicht ausdrücklich 

bestimmt, nach der jeweils am Tag des Vertragsabschlusses gültigen Preisliste. Die Preise der Umbrella Computer AG sind 

Nettopreise inklusive MWST, sofern keine schriftlichen Vereinbarungen getroffen wurden. Wurden keine besonderen Vereinbarungen 

getroffen, gilt Barzahlung bei Abholung der Ware. Beim Verkauf gegen Rechnung ist der Rechnungsbetrag innert 10 Tagen ohne 

jeglichen Abzug zu begleichen, sofern keine schriftlichen Vereinbarungen getroffen wurden. Bis zur vollständigen Bezahlung der Ware 

besteht auf allen gelieferten Produkten ein Eigentumsvorbehalt der Umbrella Computer AG, welcher jederzeit im 

Eigentumsvorbehaltsregister eingetragen werden kann. Bei Zahlungsverzug behält sich die Umbrella Computer AG ausdrücklich vor, 

von allen zugesagten Leistungen zurückzutreten und alle übergebenen Produkte zurückzufordern. Vor der vollen Bezahlung ist es dem 

Kunden untersagt, die Produkte zu veräussern, z.B. zu verkaufen oder zu verpfänden. 

Lieferfristen/Auslieferung 

Die Umbrella Computer AG ist bemüht, die sorgfältig kalkulierten Lieferfristen auch bei nicht voraussehbaren Schwierigkeiten einzu-

halten, kann dafür jedoch keine rechtliche Gewähr übernehmen. Dies gilt vor allem bei Fällen von höherer Gewalt und von Streiks. 

Wird der vereinbarte Liefertermin in Fällen, die nicht höhere Gewalt betreffen, um mehr als 30 Tage überschritten, so ist der Kunde 

berechtigt, nach erfolgloser Mahnung und Aussetzung einer angemessenen Nachfrist, vom Kauf zurückzutreten. Eine Haftung für 

Schäden infolge Lieferverzugs wird gänzlich ausgeschlossen. Für den Umfang der Lieferungen sind die Auftragsbestätigungen der 

Umbrella Computer AG oder die von der Umbrella Computer AG unterschriebenen Kaufverträge massgebend. 

Warenübergabe 

Die Umbrella Computer AG trägt die Gefahr für Verlust und Beschädigung der Waren bis zur Übergabe an den Kunden. Bei Versand 

reist die Ware auf Gefahr des Käufers. Beschädigte und/oder nicht bestellungskonforme Lieferungen sind innert 

3 Arbeitstagen der Umbrella Computer AG schriftlich anzuzeigen, ansonsten sie als genehmigt gelten. 

Haftung/Garantie 

Anstelle der gesetzlichen Garantie gewährt bzw. übernimmt die Umbrella Computer AG die jeweils gültigen Garantiebestimmungen des 

Herstellers bzw. des Lieferanten. Die Umbrella Computer AG behält sich das Recht vor, die Garantieansprüche an den Hersteller bzw. 

den Lieferanten abzutreten, d.h. dem Kunden steht die Werksgarantie des Herstellers bzw. des Lieferanten zu. Die Dauer der Garantie 

kann entweder in der Offerte, im Vertrag, in der Rechnung oder in produktebezogenen Gewährleistungsbestimmungen geregelt 

werden. Die Garantiezeit beginnt mit der abgeschlossenen Installation beim Kunden bzw. mit der Lieferung an den Kunden. 

Garantieleistungen bewirken keine Verlängerung der Garantiefrist und sie setzen keine neue Garantiefrist in Gang. Allfällige bei den 

Produkten auftretende Mängel müssen der Umbrella Computer AG vom Kunden unverzüglich schriftlich angezeigt werden. Unterlässt 

der Kunde diese schriftliche Anzeige, so entfällt die Haftung der Umbrella Computer AG. Die Umbrella Computer AG verpflichtet sich, 

die Mängel kostenlos zu beheben oder, nach Wahl der Umbrella Computer AG, defekte Produkte nötigenfalls auszuwechseln. Die 

Reisezeit und die Fahrspesen gehen zu Lasten des Kunden. Ausgewechselte Teile gehen in das Eigentum der Umbrella Computer AG 

über. Die Haftung entfällt, falls (a) Schäden an den Produkten durch Eingriffe von Personen verursacht worden sind, die nicht durch die 

Umbrella Computer AG hierzu ermächtigt worden sind, besonders durch Modifikation, Reparaturversuche und Reinigungen, falls (b) 

Schäden durch äussere Einflüsse wie Stromausfall oder Elementarschäden verursacht wurden, falls (c) Schäden durch ungewöhnlich 

physische, chemische oder elektrische Belastungen entstanden sind, falls (d) Schäden durch Einflüsse von Geräten oder Zubehör 

Dritter verursacht wurden, falls (e) Schäden an den Produkten durch unsachgemässe Behandlung oder durch mangelhafte Wartung 

Dritter verursacht wurden, falls (f) Schäden durch falsches Zubehör verursacht wurden, falls (g) Schäden durch die Wahl eines 

unsachgemässen Installationsortes verursacht wurden. Alle weiteren Ansprüche des Kunden, die über die oben erwähnte kostenlose 

Mängelbehebung bzw. Auswechslung von Produkten hinausgehen, gelten als ausgeschlossen. Insbesondere haftet die Umbrella 

Computer AG nicht für entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Ansprüche Dritter, Datenverlust, Wiederbeschaffung von Daten 

oder beliebige weitere direkte oder indirekte Folgeschäden, selbst wenn der Umbrella Computer AG die Möglichkeit eines solchen 

Schadeneintrittes zur Kenntnis gebracht worden ist. Die Umbrella Computer AG haftet bei gelieferter Software nur für korrekte 

Installation. Die Haftung für Mängel der Software ist ausdrücklich ausgeschlossen. 

Abbildungen 

Abbildungen in von der Umbrella Computer AG abgegebenen Broschüren und Katalogen sind unverbindlich und dienen lediglich der 

Information des Kunden. Änderungen der Produkte betreffend Gestaltung und Konstruktion bleiben ausdrücklich vorbehalten. 

Weitere Dienstleistungen 

Serviceleistungen, Lieferung, Transport, Montage, Konfiguration, Unterstützung und vergleichbare Tätigkeiten werden den Kunden zu 

aktuellen Stundenansätzen verrechnet und sind nicht im Kaufpreis der Produkte enthalten. Anderslautende Vereinbarungen oder 

Zusagen bedürfen der Schriftform. 

Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Dieses Rechtsverhältnis untersteht schweizerischem Recht. Gerichtsstand für beide Parteien ist St. Gallen. Die Umbrella  

Computer AG behält sich vor, den Kunden an jedem anderen zuständigen Ort zu betreiben oder einzuklagen. 


